
sYsTeMWechseL 
 durch das Bundesteilhabegesetz 

Aktuell. 



Trennung der  
LeisTungen in  
exisTenzsichernde  
LeisTungen und  
TeiLhabeLeisTungen

der entscheidende systemwechsel in der 

behindertenhilfe und sozialpsychiatrie soll  

unter den stichworten „Menschen mit behin-

derung raus aus der Fürsorge“ und „umset-

zung der un-behindertenrechtskonvention“ 

mit der oben benannten geplanten Trennung 

der Leistungen gestaltet werden. dazu wird 

die derzeit geltende eingliederungshilfe aus 

dem sozialgesetzbuch xii ins sozialgesetz-

buch ix überführt und ausschließlich auf die 

Leistungen zur Teilhabe beschränkt. 

Künftig sollen alle Menschen mit behinde-

rung  Leistungen der grundsicherung und 

zum Lebensunterhalt beantragen, auch wenn  

sie in gemeinschaftswohnformen (den bis-

herigen stationären settings) leben. zusätz-

lich müssen sie Leistungen zur Teilhabe bei 

dem noch zu benennenden neuen einglie-

derungshilfeträger beantragen. insofern ein 

Pflegebedarf besteht, kommen auch die 

Pflegeversicherung und die hilfe zur Pflege 

(sozialhilfe) ins spiel. 

die Trennung der Leistungen wird enorme 

Konsequenzen für die in bestehenden sta-

tionären settings lebenden Menschen  

haben, die bisher ein komplexes Leistungs- 

angebot wahrnehmen können. zur umstel-

lung wird auch zählen, dass laut gesetz 

künftig nicht mehr zwischen „stationären“ 

oder „ambulanten“ settings unterschieden 

werden soll. es braucht damit eine neue ge-

staltung von assistenzleistungen. damit ver-

bunden sind auch Wechselwirkungen zum 

bisherigen heimrecht. 

durch die zuordnung der Kosten der unter- 

kunft und zum Lebensunterhalt zur grund-

sicherung ist zudem die Finanzierung der  

strukturkosten der einrichtungen (barriere-

freiheit, brandschutzvorkehrungen, gemein-

schaftsflächen, investitionskosten etc.) nicht 

gewährleistet. es besteht die große gefahr, 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) will einen grundlegenden Systemwechsel in 

der Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie. Die Caritas Behindertenhilfe und 

Psychiatrie (CBP) fordert Menschen mit Schwerst- und mehrfachen Behinde-

rungen und schweren psychischen Erkrankungen nicht zu benachteiligen!
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dass vor allem zulasten der Leistungsberech-

tigten in gemeinschaftlichen Wohnsettings – 

die es auch weiterhin geben und brauchen 

wird – Leistungslücken entstehen. 

die unterkunftskosten sollen künftig (nach 

dem sgb xii) vom örtlichen sozialhilfeträger  

übernommen werden, d. h. lediglich die Kosten  

für den persönlichen Wohnraum sowie die 

gemeinschaftlich benutzten räume bis zur 

angemessenheitsgrenze. Wenn die Wohn-

kosten in einrichtungen ausschließlich nach 

der grenze des sgb xii zu bemessen sind, 

könnten die Kosten der unterkunft insbeson-

dere in einrichtungen im kleinstädtischen und 

ländlichen raum nicht mehr finanzierbar sein, 

da im ländlichen raum die Miet- und betriebs-

kosten in einrichtungen die örtlichen Ver-

gleichsverhältnisse einer einraumwohnung  

deutlich übersteigen.

Der CBP fordert:
1.  die vorgesehenen regelungen bei der 

Trennung der Leistungen müssen deut-

lich zu gunsten der Leistungsberech-

tigten modifiziert werden.

2.  alle notwendigen am individuellen bedarf 

des einzelnen orientierten unterkunfts-

kosten sind zu erstatten – unabhängig 

vom Wohnort!

3.  Wohneinrichtungen der eingliederungs-

hilfe sind bisher nach den baurechtlichen 

Vorgaben eines „sonderbaus“ errichtet, 

dessen Kosten von Trägern der eingliede-

rungshilfe finanziert worden sind. dessen 

Kosten beinhalten technische anlagen 

(z.b. brandschutzanlage) und sachliche 

ausstattungen nach länderspezifischen 

ordnungsrechtlichen Vorgaben (z.b. bar-

rierefreiheit), die im allgemeinen sowie 

sozialen Wohnungsbau nicht vorhanden 

sind und die erheblich die höhe der un-

terkunftskosten in Wohneinrichtungen 

beeinflussen. diese Kosten müssen bei 

einem systemwechsel mit berücksichtigt 

und eindeutig den Leistungen der ein-

gliederungshilfe gesetzlich zugeordnet 

werden! 

4.  es besteht große sorge, dass der Träger 

der eingliederungshilfe unter finanziellen 

gesichtspunkten bei vielen Menschen 

mit hohem unterstützungsbedarf den 

Wechsel in eine Pflegeeinrichtung an-

mahnen wird, um die Finanzierung der 

betreuung  auf die Pflegeversicherung 

zu verlagern, zumal nach dem bThg  die 

Prüfung der „Möglichkeit“  und nicht die 

individuelle zumutbarkeit des Wechsels 

der räumlichkeiten gesetzlich festgelegt 

ist. ein abdrängen von Menschen mit 

behinderung in Pflegeeinrichtungen auf 

grund von Kostenersparnissen lehnt der 

cbP ab!
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5. bei den Fachleistungen (Teilhabeleistun-

gen) ist zu fürchten, dass Leistungsträger 

die Teilhabeleistungen eher nach Kassen- 

lage und weniger nach bedarf im einzel-

nen ermitteln werden. die bundesländer 

sollen hier durch abweichungsregeln 

große spielräume erhalten. der cbP for-

dert deshalb die einhaltung grundgesetz-

lich festgelegter gleichwertiger Lebens-

verhältnisse im gesamten bundesgebiet 

und eine starke Kontrolle möglicher län-

derspezifischer abweichungsklauseln.

6.  Für Leistungsberechtige und Leistungs-

erbringer drohen durch die Trennung 

der Leistungen große bürokratiehürden 

und streitigkeiten um die Leistungen mit 

den einzelnen Leistungsträgern (hier vor 

allem eingliederungshilfe, grundsiche-

rung/sozialhilfe und Pflegeversicherung 

usw.). der cbP fordert deshalb eine Lei-

stungserbringung wie aus einer hand! 

Leistungsstreitigkeiten dürfen nicht zu 

Lasten der Menschen mit behinderung 

gehen.  

7.  der cbP fordert bei der geplanten Tren-

nung der Leistungen die aufrechter-

haltung einer bedarfsdeckenden und 

umfassenden Leistungserbringung sicher-

zustellen, sowie die finanzielle sicherstel-

lung der bundesweit flächendeckenden 

Versorgungsstruktur in der eingliede-

rungshilfe zu garantieren. 

8.  die systemumstellung bei der Trennung 

der Leistungen muss durch Monitoring 

und evaluation sorgfältig begleitet wer-

den, um erforderliche nachbesserungen 

zu ermöglichen.

Der CBP

Der Bundesverband Caritas Behin-
dertenhilfe und Psychiatrie e. V. (CBP)  
ist ein anerkannter Fachverband im 
Deutschen Caritasverband. Mehr 
als 1000 Mitgliedseinrichtungen 
begleiten mit ca. 41.500 Mitarbei-
tenden rund 150.000 Menschen mit 
Behinderung oder mit psychischer 
Erkrankung und unterstützen ihre 
selbstbestimmte Teilhabe am Le-
ben in der Gesellschaft. Mehr zum 
Bundesteilhabgesetz und dem CBP  
unter www.cbp.caritas.de
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schniTTsTeLLe 
zWischen eingLiede-
rungshiLFe und 
PFLegeVersicherung 
endLich KLÄren

die aktuelle gesetzesvorlage des bundes-

teilhabegesetzes (bThg) kann im zusam-

menhang mit dem entwurf des Pfl egestär-

kungsgesetzes iii (Psg iii) eine massive  

ausgrenzungsdynamik von Menschen mit be-

hinderung oder psychischen erkrankungen 

nach sich ziehen, die neben ihren Teilhabe-

bedarfen zusätzlich einen umfassenden Pfl e-

gebedarf haben. Wenn es in den aktuellen 

parlamentarischen beratungen beider ge-

setzesvorhaben nicht gelingt, eine eindeutige 

Klärung der schnittstelle zwischen eingliede-

rungshilfe und Pfl ege zu erreichen, wird es 

nicht zu Verbesserungen für Menschen mit 

behinderungen führen, sondern zu deutlichen 

Verschlechterungen und benachteiligungen. 

Die heutige Sachlage
1.  Pfl egeleistungen, die in stationären ein-

richtungen der eingliederungshilfe  erbracht 

werden, werden von Trägern der einglie-

derungshilfe auf der grundlage des § 43a 

sgb xi getragen und mit maximal 266 € 

pro Monat durch die Pfl egeversicherung 

bezuschusst. dieser betrag steht in kei-

nem Verhältnis zur höhe der sonstigen 

Pfl egesachleistungen. zum Vergleich: die 

aktuell gültigen sätze für die Pfl egesach-

leistung liegen bei 231,- €/Monat (Pfl e-

gestufe 0), 468,- €/Monat (Pfl egestufe i), 

1144,- €/Monat (Pfl egestufe ii), 1612,- €/

Monat (Pfl egestufe iii).

2.  in den stationären einrichtungen der be-

hindertenhilfe nehmen bedeutung und 

umfang der pfl egerischen Leistungen 

seit Jahren zu. das liegt an den älter wer-

denden Menschen mit behinderung und 

an der zunahme von Menschen mit be-

hinderung mit einem hohen Pfl egebedarf. 

durch die oben genannte deckelung von 

266,- € wird die Pfl egeversicherung auf 

Kosten der eingliederungshilfe entlastet. 

aktuelle berechnungen schätzen den 

anteil auf 1,5 Mrd. €, den die steuerfi nan-

zierte eingliederungshilfe die beitrags-

fi nanzierte Pfl egeversicherung jährlich 

entlastet.

3.  immer häufi ger wird die Finanzierung der 

eingliederungshilfe von den zuständigen 

Kostenträgern mit dem Verweis auf den 

Pfl egebedarf und die unterbringung in 

einer Pfl egeeinrichtung abgelehnt. zu-

nehmend wird deshalb von der einglie-

derungshilfe druck auf die einrichtungen 

der behindertenhilfe zur umwandlung in 

eine Pfl egeeinrichtung mit Versorgungs-

vertrag aufgebaut. auch Menschen mit 

behinderung und ihre Familien werden 

immer häufi ger in richtung der inan-

spruchnahme von Pfl egeleistungen in 

einer Pfl egeeinrichtung verwiesen.

4.  die zielsetzungen der Leistungen von 

eingliederungshilfe einerseits und Pfl ege 

andererseits sind sehr unterschiedlich: 

umfassende und selbstbestimmte Teil-

habe am Leben in der gesellschaft lässt 

sich für Menschen mit behinderung über 

die Leistungen der Pfl ege nicht erreichen!  
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Problemstellen zwischen 
Bundesteilhabegesetz und 
Pfl egestärkungsgesetz III
das bundesministerium für gesundheit hat für 

die Pfl egeversicherung erkannt, dass durch 

das bThg die Trennung von ambulanten und 

stationären Leistungen abgeschafft werden 

soll. damit würden Menschen mit behinde-

rung eigentlich den vollen rechtsanspruch 

auf Pfl egeleistungen erhalten. entsprechend 

versucht nun das Ministerium zu verhindern, 

dass die Kosten der Pfl egeversicherung stei-

gen, in dem Menschen mit behinderung den 

zugriff zu vollen Pfl egeleistungen beanspru-

chen können. deshalb wurde u. a. aktuell der 

§ 43a im Psg iii gesetzesentwurf so geändert, 

dass die deckelung auf max. 266,- € mtl. auch 

für ambulante settings durch anknüpfung an 

das Wohn- und betreuungsvertragsgesetz 

(WbVg) gilt. bisher galt der §43a nur für statio-

näre settings (s. o.). Wenn man sich vor augen 

hält, dass es Kommunen und Ländern beim 

bThg vor allem auch darum geht, eine weitere 

dynamisierung der Kosten im bereich der ein-

gliederungshilfe unbedingt zu vermeiden, ist 

davon auszugehen, dass es künftig zwischen 

eingliederungshilfe und Pfl egeversicherung zu 

massiven Kostenstreitigkeiten kommen wird – 

zulasten der betroffenen Menschen und deren 

rechtsansprüchen. die eingliederungshilfe 

wird versuchen Menschen an die Pfl egever-

sicherung zu verweisen und die Pfl egever-

sicherung wird die Menschen entweder an 

die sozialhilfe (hilfe zur Pfl ege) oder an die ein-

gliederungshilfe versuchen zu verweisen.

Der CBP fordert
1.  Pfl egebedürftige Menschen mit behinde-

rung sind Mitglieder der Pfl egeversiche-

rung und zahlen beiträge wie alle ande-

ren auch. sie müssen daher die gleichen 

Leistungen bekommen – unabhängig 

davon, wo sie leben 

2. Finanzierung der Pfl egeleistungen für 

Menschen mit behinderung auch im ge-

meinschaftlichen Wohnen (gleich welcher 

größenordnung) durch die Pfl egeversi-

cherung
 ■ durch anerkennung der häuslichkeit in 

 allen Formen des gemeinschaftlichen 

 Wohnens in der eingliederungshilfe mit 

 der Möglichkeit der integrierten Leis-

 tungserbringung durch die Leistungs-

 erbringer der eingliederungshilfe
 ■ oder durch deutliche anhebung des 

 Mitfi nanzierung der Pfl egeversiche-

 rung, wenn Leistungen in gemein-

 schaftlichem Wohnen erbracht werden 

 bis zum betrag der Pfl egesachleis-

 tung. 

3.  der bund muss sich an den Kosten der 

Pfl egeversicherung für Menschen mit 

behinderung, die in gemeinschaftlichen 

Wohnformen leben mit bis zu 1,5 Mrd. € 

jährlich beteiligen oder eine 0,1 % bei-

tragserhöhung bei der Pfl egeversiche-
rung durchsetzen.

4. Teilhabe- bzw. eingliederungshilfeleis-
tungen und Pfl egeleistungen müssen 
gleichrangig gewährt und in einem 
transparenten bedarfsfeststellungsver-
fahren ermittelt werden.

5.  die hilfe zur Pfl ege (sozialhilfe) muss 
von der eingliederungshilfe umfasst 
werden, damit Menschen mit behinde-
rung nicht benachteiligt werden. 

6.  eine ausweitung der ohnehin höchst 
problematischen und sehr niedrigen 
Mitfi nanzierung der Pfl egeversicherung 
nach § 43 a sgb xi darf es nicht geben.


